
 

       Gemeinde Eisingen 

 

 

     GEMEINDERATSBESCHLUSS 2/2021 – 10Ö 

 

 

 

TOP  10ö Nr. 10.1 
1. Errichtung einer Pergolabedachung auf dem Flur-Stück Nr. 8386, 
Bohrrainstraße; Rückbau der Überdachung Flur-Stück Nr. 6497 
2. Übernahme einer Baulast auf Flur-Stück-Nr. 8644 durch die Gemeinde 
-Beratung und Beschlussfassung- 

 

 

Der Gemeinderat beschließt,  

zu 1.  

den Befreiungen für die Errichtung des Carports außerhalb des Baufensters auf 

Flurstück-Nr. 8386 und der Unterschreitung des Waldabstandes nach § 4 LBO 

zuzustimmen. Hierfür ist eine grundbuchrechtlich gesicherte Erklärung zum Verzicht 

auf Schadensersatzansprüche gegenüber dem Waldeigentümer erforderlich. 

zu 2. 

Die Gemeinde Eisingen übernimmt eine Abstandbaulast zulasten des Flur-Stück Nr. 

8644 und zugunsten der Flur-Stücke 8386, 8387 und 8388. 

  

 

Datum 03.03.2021 


